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KRANKENFÜRSORGEANSTALT DER BEDIENSTETEN 

DER STADT WIEN 
 
 

FACHÄRZTE FÜR RADIOLOGIE 
R Ö N T G E N T A R I F 

 
Röntgendiagnostik 

 
Punktewert   Euro  0,8064     gültig ab  1. April 2010 

 
H O N O R A R: 

                                                                        
1. Grundhonorar:                                               Punkte 
 
R1a    Erste röntgenologische Leistung  . . . . . . . . . . .   12 
R1b    weitere röntgenologische Leistung am gleichen Tag  . .    8 
R22a   Ordination ohne Anwendung des Röntgenapparates 
       (z.B. Kontrolle nach Röntgen(Radium)therapie oder 
       Begutachtung der Notwendigkeit einer 
       Röntgen(Radium)therapie)   . . . . . . . . . . . . . .   12 
 
2. Sonderleistungen: 
 
R2a   Darmeinlauf mit Kontrastmittel  . . . . . . . . . . . .    6 
R2b   Fistelfüllung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 
R2c   Füllung der Blase   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 
R2d   Intramuskuläre Injektion  . . . . . . . . . . . . . . .    1 
R2e   Intravenöse Injektion   . . . . . . . . . . . . . . . .    3 
R2f   Subcutane Injektion   . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 
R2g   Zuschlag für Infusionsuntersuchungen 
      (Infusionsurographie, Cholangiographie)   . . . . . . .   30 
R2h   Zuschlag für langdauernde Untersuchungen 
      (i.v.Pyelographie, i.v.Cholangiographie, 
      Irrigoskopie, Tomographie )   . . . . . . . . . . . . .   10 
 
 
 
Falls andere im Zusammenhang mit der Durchführung einer Röntgen- 
untersuchung erforderliche Sonderleistungen durch den Facharzt 
für Radiologie erbracht werden, sind sie nach dem Tarif für 
Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte verrechenbar. 
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U N K O S T E N: 
 
                                                   ab  1. April 2010 
3.Durchleuchtungen und Zuschläge:                        Euro 
                                                                 
R3a Durchleuchtung ohne Kontrastmittel  . . . . .       8,6601 
R3b Durchleuchtung mit Kontrastmittel (außer Magen)    10,0455 
R3c Magendurchleuchtung mit Kontrastmittel 
    (einschl. der Motilitätsprüfung 
    Pos.Nr. R3b+ 3 x Pos.Nr. R3e )  . . . . . . . .    21,6768  
R3d Durchleuchtung mit Kontrasteinlauf  . . . . . .    13,0631 
R3e Motilitätsprüfung  (soweit nicht 
    in R3c enthalten)   . . . . . . . . . . . . . .     3,8950 
R3f Zuschlag zur Position R3a und R3e für 
    dosissparende Durchleuchtungen mittels 
    elektronischer Geräte   . . . . . . . . . . . .     5,5654 
R3g Zuschlag zur Position R3b, R3c und R3d 
    für dosissparende Durchleuchtungen mittels 
    elektronischer Geräte   . . . . . . . . . . . .     6,6738 
R3h Zuschlag für die Mammographie 
    (Maximal 6 Aufnahmen) pro Aufnahme  . . . . . .     7,2358 
 
4. Aufnahmen: 
 
R4a    9 x 12   . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5,5654 
R4b   13 x 18   . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8,0672 
R4c   18 x 24   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10,3766 
R4d   15 x 40   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13,0631 
R4e   24 x 30   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14,7335 
R4f   30 x 40   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17,0814 
R4g   35 x 35   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18,6593 
R4h   Zahnfilm  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3,3792 
R4i   35 x 43   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19,5061 
R4k   20 x 40   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13,5789 
R4j   30 x 90   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28,7665 
 
5. Mehrphasenaufnahmen: 
 
R5a   Format 2 x 9/12 ( 18/24 )   . . . . . . . . .    10,3766 
R5b   Format 3 x 9/12 oder 4 x 9/12 (wie 1 x 24/30)    14,7335 
 
Werden mehrere Röntgenleistungen am gleichen Tag durchgeführt, 
gebührt 
für die erste röntgenologische Leistung das Honorar nach Pos.Nr. R1a. 
Für jede weitere röntgenologische Leistung, wie Aufnahme, 
Durchleuchtung bzw. Motilitätsprüfung wird das Honorar nach 
Pos.Nr. R1b verrechnet. 
 
Für die Magendurchleuchtung  (Pos.Nr. R3c)  wird das Honorar für vier 
röntgenologische Leistungen vergütet. 
 
Mehrphasenaufnahmen bis je 4 Aufnahmen sowie Zahnaufnahmen bis je 
3 Aufnahmen werden hinsichtlich des Honorares als eine 
röntgenologische Leistung gewertet. 
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KRANKENFÜRSORGEANSTALT DER BEDIENSTETEN 
DER STADT WIEN 

 
 

R Ö N T G E N T A R I F 
 

Röntgentheraphie 
 
 
                                                   ab  1. April 2010 
                                                         Euro 
 
Tarifgruppe  I       . . . . . . . . . . . . . . .      36,5349 
             II      . . . . . . . . . . . . . . .      54,5118 
             III     . . . . . . . . . . . . . . .      66,5636 
             IV      . . . . . . . . . . . . . . .     109,1015 
             V       . . . . . . . . . . . . . . .     133,2369 
             VI      . . . . . . . . . . . . . . .     139,3528 
             VII     . . . . . . . . . . . . . . .     199,9257 
             VIII    . . . . . . . . . . . . . . .     333,1706 
             IX      . . . . . . . . . . . . . . .     484,6301  
             X       . . . . . . . . . . . . . . .     666,2549 
 
 
R20a   Buckybestrahlung   Pro Sitzung 
       ohne Rücksicht auf die Zahl der Felder  . .      10,3469 
 
 
 
Zuschläge zu den Tarifgruppen VII (R 15) bis X (R 18): 
 
      a)     bei Gitterbestrahlung                   25 % 
      b)     bei Bewegungsbestrahlung                50 % 
      c)     bei Hochvolt- oder Kobaltbestrahlung    75 % 
      d)     bei Kombination von b) und c)          125 % 
 
 

 


